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Die Neuregelung der Arbeitsinspektion

Gesetzliche Grundlage
Legislativdekret vom 23. April 2004, Nr. 124

Leitsätze
Im Sinne des Ermächtigungsgesetzes vom 14. Februar 2003, Nr. 30, ist die grund​legende Ausrichtung der Reform gekennzeichnet von der Absicht 

· die Inspektionen zur Vorbeugung und Unterstützung der Beachtung der Regelung der Arbeitsverhältnisse und der rechtlichen und wirtschaft​lichen Behandlung auszurichten, 

· ein Zusammenspiel der Aufsichtsfunktion mit der Schlichtung von individuellen Arbeitsstreitfällen zu bewirken

· die Strafverfahren zu vereinfachen 

· die Aufsichtstätigkeit zu rationalisieren
Die Aufsichtstätigkeit im Arbeits- und Sozialbereich wird von den Arbeits​inspektoren wahrgenommen. Diese Beamten agieren als höhere Amtsträger der Gerichtspolizei. 

Grundsätzlich werden die Aufgaben der Arbeitsinspektoren beibehalten und zwar: 

· die Anwendung aller Gesetze im Bereich des Schutzes der Arbeits​verhältnisse und der Sozialgesetzgebung überall dort zu überwachen, wo Arbeitstätigkeit geleistet wird
· die korrekte Anwendung der Kollektivverträge und der Gewerk​schaftsabkommen zu überwachen
· in Bezug auf die Gesetze, deren Einhaltung in ihren Zuständig​keitsbereich fällt, verlangte Aufklärung zu erteilen
Den Arbeitsinspektoren sind neben den Aufsichtsfunktionen auch Aufgaben zur Beratung und Vorbeugung übertragen. 
In Südtirol sind die Arbeitsinspektoren die Beamten des Amtes für sozialen Arbeitsschtuz innerhalb der Abteilung Arbeit. Dieses Amt hieß bis zum 8. Juni 2004 Arbeitsinspektorat.
Schlichtung
Die Reform sieht einen Schlichtungsversuch vor, wenn aus der Inspektion Anhaltspunkte für eine einvernehmliche Lösung hervorgehen. Mit der Schlichtung und der Zahlung der Sozialbeiträge und der Beträge an den Arbeitnehmer erlischt das Inspektionsverfahren.
Aufforderung zur Richtigstellung
Wenn die Arbeitsinspektion Verstöße gegen den Kollektivvertrag und entsprechende Guthaben des Arbeitnehmers aufdeckt, fordert der Arbeitsinspektor den Arbeitgeber auf, die betreffenden Beträge zu zahlen. Innerhalb von 30 Tagen kann der Arbeitgeber eine Schlichtung beantragen.
Wenn der Arbeitsinspektor die Nichtbeachtung der Arbeits- und Sozial​gesetzgebung feststellt, welche mit Verwaltungsstrafen geahndet werden, fordert er den Arbeitgeber zur Berichtigung der Sachlage auf und setzt dazu eine entsprechende Frist. Die erfolgte Richtigstellung bewirkt eine Reduzierung der Strafe auf die gesetzliche Mindeststrafe oder auf ein Viertel des Betrags der Fixstrafe.
Vorschrift
Wenn die Gesetzesverletzung strafrechtlichen Charakter aufweist und mit der Haftstrafe oder Geldbuße oder nur mit einer Geldbuße belegt ist erteilt der Arbeitsinspektor dem Arbeitgeber eine Vorschrift zur Berichtigung des Fehlverhaltens. Diese Vorschrift findet auch dann Anwendung, wenn aus einer Gesetzesverletzung bereits konkrete Schäden entstanden sind oder wenn der Arbeitgeber die Übertretung bereits spontan bereinigt hat. Die Übertretung erlischt, wenn der Arbeitgeber die Vorschrift des Inspektors erfüllt und die im reduzierten Ausmaß verhängten Sanktionen zahlt.
Eingaben
Die Eingabe an das Regionalkomitee des Nisf/Inps in Bezug auf den Bestand und die Qualifizierung von Arbeitsverhältnissen ist abgeschafft und durch einen Rekurs an eine eigene bei der Abteilung Arbeit zu errichtende Kommission ersetzt.
Weiters ist eine Rekurswerbung gegen die Bußgeldbescheide innerhalb von 30 Tagen nach deren Zustellung vorgesehen. 

Es bleibt die Möglichkeit aufrecht, nach der Zustellung des Bescheides der beiden Rekursverfahren oder nach Verfall der für die Entscheidung vorgesehenen Termine gerichtlichen Widerspruch einzulegen. 
[image: image1.png]